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Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ 
GmbH) geändert wird 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom .. i':~ .. M~L.~~~.~ ....... folgende Stellung-

nahme zum Entwurf eines BundE!sgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die Bundes

rechenzentrum GmbH (BRZ GmbH) geändert wird, beschlossen: 

Gegen den Entwurf besteht grundsätzlich kein Einwand. Der Entwurf sollte jedoch im Hin

blick auf die Legistischen Richtlinien 1990 überarbeitet werden. 

Die Promulgationsklausel wäre an die Richtlinie 106 anzupassen. 

Der Einleitungssatz wäre entsprechend der Richtlinie 124 zu gestalten, insbesondere 

wäre die Stammfassung des Bundesgesetzes über die Bundesrechenzentrum GmbH 

einzufügen (BGBI. Nr. 757/1996). 

Entsprechend dem Beispiel der Richtlinie 125 wäre bei den Z. 1 und 3 jeweils vor dem 

Text der neugefassten Absätze die Absatzbezeichnung einzufügen. 
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Da die Z. 5 und 6 eine Neufassung der §§ 8 und 11 beinhalten, wäre vor dem Text der 

neugefassten Paragraphen die Paragraphenüberschrift und die Paragraphenzahl 

einzufügen. 

Am Schluss der Z. 2,4 und 7 wäre ein Punkt undlbzw. Anführungszeichen zu setzen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. P rö 11 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an das Präsidium des Bundesrates 

3. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

4. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

5. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

6. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

7. an den Landtag von Niederösterreich 

(zu Handen des Herrn Präsidenten) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

~~ 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pröll 

Landeshauptmann 
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